Wir warten, Herr Kabas!

Wie uns das Ausland hilft, ein richtiger Rechtsstaat zu werden 

 Von Alfred J. Noll für den FALTER

Das blöde Gerede von den Mühlen fällt einem ein – und wie langsam sie doch mahlen. Wenig überraschend sind es aber nicht immer die Windapparate der heimischen Justiz, die für mehr Gerechtigkeit sorgen, sondern Mahlwerkzeuge ganz anderer Bauart – der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat sich im letzten Jahr daran gemacht, österreichischen Strafrichterinnen und Strafrichtern das Einmaleins der Grundrechte zu lehren. Jetzt hat auch der Falter sein Scherflein dazu beigetragen, dass sich die Kenntnis menschenrechtlicher Grundrechenarten verbreiten kann: Der Falter hat am 22. Februar 2007 in Straßburg gegen die Republik Österreich gewonnen – und wir freuen uns.

Grundrechts-Rechenmeister war Florian Klenk. Er hat im September 2002 unter der Überschrift „Die feige Justiz“ nicht nur gegen korrupte Polizisten und ein verfilztes System von Beamten gewettert, er hat die Spitzelaffäre auch auf den für ihn damals bedeutsamen Punkt gebracht: „Eigentlich müsste nun auch Aktenempfänger Kabas vorbestraft sein.“ Und weiter: „Die groteske Situation: (Die Justiz) verurteilt den Überbringer des geheimen Aktes, den hochrangigen Empfänger aber lässt sie laufen.“ – „Spätestens jetzt müsste die Staatsanwaltschaft wieder aktiv werden und entweder falsche Zeugenaussagen oder Amtsmissbrauch vonseiten Kabas prüfen lassen.“

Herr Kabas wollte eine derartige Schlussfolgerung aus einem anerkanntem Sachverhalten nicht dulden und lief zum Strafgericht – der Falter wurde wegen Verletzung der Unschuldsvermutung (§ 7b MedienG) zur Zahlung einer Entschädigung von € 2.500,- und zum Ersatz aller Verfahrenskosten verurteilt. Das Oberlandesgericht Wien belehrte den Falter kenntnisreich, er hätte den „Gesamtkontext“ berücksichtigen müssen, – und jetzt wurde es selbst belehrt: Es hätte die Menschenrechte ernst nehmen müssen! 

Der EGMR wörtlich: „the domestic courts restricted the applicant company´s freedom of expression while relying on reasons which cannot be regarded as sufficient and relevant“. Mit anderen Worten: Die Herren Richter Maurer, Körber, Knibbe, Röggla, Krenn, Weinberger und Lendl haben das Prinzip der Menschenrechte nicht verstanden – wobei wir den Erstrichter Frederick Lendl von dieser Schelte ein bisschen ausnehmen müssen: er hatte zunächst die Einstellung des Verfahrens verfügt, erhielt dann aber von den Herren Maurer, Körber und Knibbe ganz gehörig Bescheid: Wo kämen wir den hin, wenn sogar schon der Falter die mangelnde Verfolgungsbereitschaft der Staatsanwaltschaft gegen FPÖler geißeln dürfte?! Und Lendl verurteilte den Falter – pflichtgemäß, und wider besseren Wissens.

Es bleibt noch was: Herrn Kabas wurden € 2.500,- überwiesen. Der gute Mann wird natürlich behalten, was ihm unsere Justiz zugesprochen hat. Dabei soll es nicht bleiben.

Die Republik wurde zwar jetzt verurteilt, dem Falter zu ersetzen, was er an Kabas bezahlt hat. Ein Problem ist damit gelöst. Aber damit ist noch kein Ende: Herr Kabas müsste sich doch eigentlich belehrt fühlen und nach Wegen trachten, wie er das (letztlich) rechtswidrig Erlangte wieder los wird. Da wir übel meinend annehmen, dass sich der Herr behalten will, was er im guten Glauben auf die Ungerechtigkeit unserer Justiz eingesteckt hat, muss man ihm helfen: 

Herr Kabas, geben Sie der Republik zurück, was ihretwegen an Steuergeldern verschwendet werden muss! Sie als Volksanwalt haben doch ein bisschen Gespür für Ungerechtigkeiten – und Sie sind gerade dabei selbst eine zu verantworten! Wir warten darauf, dass Sie der Republik Österreich den Schaden ersetzen, den Sie verursacht haben.

Alfred J. Noll ist Rechtsanwalt in Wien und hat den Falter gegen die Republik Österreich vertreten.
